
P . b . b . Erscheinungsort Wien, Verlagspostamt 1030 Wien

1629

BUNDESGESETZBLATT
FÜR DIE REPUBLIK ÖSTERREICH

Jahrgang 1983 Ausgegeben am 28. Juni 1983 134. Stück

335. Verordnung: Besorgung der Buchhaltungsaufgaben des österreichischen Bundestheaterverbandes
für die Ruhe- und Versorgungsgenüsse nach dem Bundestheaterpensionsgesetz

336. Verordnung: Änderung der Studienordnung für die Studienrichtung Elektrotechnik
337. Verordnung: Privatschule „Freie Waldorfschule Graz"
338. Verordnung: Privatschule „Freie Waldorfschule Linz"
339. Kundmachung: Feststellung des Verfassungsgerichtshofes über die Zuständigkeit zur Erlassung

eines Gesetzes über die Errichtung von Bezirksgerichten

3 3 5 . Verordnung des Bundesministers für
Unterricht und Kunst und des Bundesministers
für Finanzen vom 26. April 1983 über die
Besorgung der Buchhaltungsaufgaben des
österreichischen Bundestheaterverbandes für
die Ruhe- und Versorgungsgenüsse nach dem

Bundestheaterpensionsgesetz

Auf Grund des Artikels 5 Punkt I des Verwal-
tungsentlastungsgesetzes (VEG), BGBl.
Nr. 277/1925, wird im Einvernehmen mit dem
Rechnungshof verordnet:

Die im Artikel 5 Punkt II VEG angeführten
Buchhaltungsaufgaben der anweisenden Stelle
Österreichischer Bundestheaterverband sind für die
Ruhe- und Versorgungsgenüsse nach dem Bundes-
theaterpensionsgesetz, BGBl. Nr. 159/1958, für die
Bediensteten des Ruhestandes und ihre Hinterblie-
benen von der Buchhaltung des Bundesrechenam-
tes zu besorgen.

Sinowatz Salcher

3 3 6 . Verordnung des Bundesministers für
Wissenschaft und Forschung vom 7. Juni 1983,
mit der die Studienordnung für die Studien-

richtung Elektrotechnik geändert wird

Auf Grund der §§ 1 bis 11 und 18 bis 21 des Bun-
desgesetzes vom 10. Juli 1969, BGBl. Nr. 290, über
technische Studienrichtungen, zuletzt geändert
durch das Bundesgesetz BGBl. Nr. 58/1983,
in Verbindung mit den Bestimmungen des All-
gemeinen Hochschul-Studiengesetzes, BGBl.
Nr. 177/1966, zuletzt geändert durch das Bundes-
gesetz BGBl. Nr. 112/1982, wird verordnet:

Artikel I

Die Verordnung über die Studienordnung für
die Studienrichtung Elektrotechnik vom 7. April
1971, BGBl. Nr. 181, in der Fassung BGBl.
Nr. 547/1973 wird wie folgt geändert:

1. § 3 Abs. 2 hat zu lauten:

„(2) Während des ersten Studienabschnittes sind
in den folgenden Prüfungsfächern zu inskribieren:

2. § 7 Abs. 1 hat zu lauten:

„§ 7. (1) In den sechs Semestern des zweiten Stu-
dienabschnittes sind nach Maßgabe des Studienpla-
nes unter Berücksichtigung der vorhandenen Lehr-
und Forschungseinrichtungen zwischen 120 und
138 Wochenstunden aus den Prüfungsfächern und
10 Wochenstunden aus den Freifächern zu inskri-
bieren. Die Zahl der inskribierten Wochenstunden
hat im ersten bis vierten Semester des zweiten Stu-
dienabschnittes mindestens je 10, im fünften und
sechsten Semester des zweiten Studienabschnittes
mindestens je 5 zu betragen; doch kann eine gerin-
gere Zahl von Wochenstunden in einem Semester
durch Inskription einer größeren Zahl von
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Wochenstunden in einem anderen Semester des
zweiten Studienabschnittes ausgeglichen werden."

3. § 7 Abs. 2 lit. b hat zu lauten:

„b) Beim Studium der Studienzweige gemäß § 9
Abs. 3 lit. g Z II des Bundesgesetzes über techni-
sche Studienrichtungen:

Artikel II

Die Verordnung tritt mit 1. Juli 1983 in Kraft.

Fischer

337. Verordnung des Bundesministers für
Unterricht und Kunst vom 9. Juni 1983 betref-
fend die Privatschule „Freie Waldorfschule

Graz"

Auf Grund des § 12 des Schulpflichtgesetzes,
BGBl. Nr. 241/1962, zuletzt geändert durch das
Bundesgesetz BGBl. Nr. 366/1982, wird verordnet:



134. Stück — Ausgegeben am 28. Juni 1983 — Nr. 338 und 339 1631

Die erste bis dritte Schulstufe der nach ausländi-
schem Lehrplan geführten Privatschule „Freie Wal-
dorfschule Graz" wird als zur Erfüllung der Schul-
pflicht geeignet anerkannt.

Zilk

338. Verordnung des Bundesministers für
Unterricht und Kunst vom 9. Juni 1983 betref-
fend die Privatschule „Freie Waldorfschule

Linz"

Auf Grund des § 12 des Schulpflichtgesetzes,
BGBl. Nr. 241/1962, zuletzt geändert durch das
Bundesgesetz BGBl. Nr. 366/1982, wird verordnet:

Die erste bis achte Schulstufe der nach ausländi-
schem Lehrplan geführten Privatschule „Freie Wal-
dorfschule Linz" wird als zur Erfüllung der Schul-
pflicht geeignet anerkannt.

Zilk

339. Kundmachung des Bundeskanzlers
vom 17. Juni 1983 betreffend die Feststellung
des Verfassungsgerichtshofes über die Zustän-
digkeit zur Erlassung eines Gesetzes über die

Errichtung von Bezirksgerichten

Gemäß § 56 Abs. 4 des Verfassungsgerichtshof-
gesetzes 1953, BGBl. Nr. 85, werden folgende
Rechtssätze kundgemacht, in denen der Verfas-
sungsgerichtshof die Feststellung seines Erkenntnis-
ses vom 11. März 1983, K II-1/79-20, — dem Bun-
deskanzler in der berichtigten Fassung zugestellt
am 7. Juni 1983 — zusammengefaßt hat:

1. Die Erlassung eines Gesetzes über die Errich-
tung eines Bezirksgerichtes, dessen Sprengel
mit dem eines bestehenbleibenden Bezirksge-
richtes völlig gleich ist, fällt in die Zuständig-
keit des Bundes.

2. Die Erlassung eines Gesetzes über die Errich-
tung, Auflassung oder Zusammenlegung von
Bezirksgerichten im Land Wien fällt auch
dann in die Zuständigkeit des Bundes (Art. 83
Abs. 1 B-VG), wenn sie mit einer Änderung
der Sprengel verbunden ist.

Sinowatz
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